
DELHAIZE 

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 

CLAUS G U L M A N N 

vom 16. Januar 1992 * 

Herr Präsident, 
meine Herren Richter! 

1. Die vorliegende Rechtssache, die dem 
Gerichtshof vom Tribunal de commerce 
Brüssel gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag 
vorgelegt wurde, betrifft die Auslegung des 
in Artikel 34 EWG-Vertrag enthaltenen 
Verbots von Maßnahmen gleicher Wirkung 
wie mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen 
in einem Bereich, der zur gemeinsamen 
Marktorganisation für Wein gehört. 

2. Die Weinerzeuger hatten traditionell die 
Wahl, den Wein entweder am Erzeugungs
ort in Flaschen abzufüllen oder ihn unabge-
füllt bis zum Verbrauchsort transportieren 
zu lassen, wo er dann in Flaschen abgefüllt 
wurde. 

In den letzten Jahren ging die Entwicklung 
dahin, daß zumindest Qualitätswein in im
mer größerem Umfang von den Weinerzeu
gern selbst abgefüllt wurde. 

Dies beruhte auf der eigenen Entscheidung 
der Weinerzeuger. 

3. Hintergrund der vorliegenden Rechtssa
che ist jedoch der, daß die Behörden der 
weinerzeugenden Mitgliedstaaten begonnen 

haben, die Frage des Abfüllungsorts zu re
geln. 

Die vorliegende Rechtssache betrifft eine 
solche, in Spanien erlassene und für die 
Weine der Region Rioja geltende Regelung. 
Aus den schriftlichen Erklärungen der Kom
mission ergibt sich, daß die übrigen Weiner
zeugerstaaten der Gemeinschaft ebenfalls 
Bestimmungen über die Verpflichtung zur 
Abfüllung von Wein im Erzeugungsgebiet 
eingeführt oder dies in Erwägung gezogen 
haben '. 

Wie die Kommission zu Recht geltend 
macht, führen die nationalen Regelungen, 
die besondere Bestimmungen über die Ab
füllung der Qualitätsweine enthalten, insge
samt gesehen zu einer Aufsplitterung des 
Binnenmarkts und zur Schaffung regionaler 
Märkte, was negative Auswirkungen auf die 
grundlegende gemeinschaftsrechtliche For
derung nach freiem Warenverkehr hat. 

* Originalsprache: Dänisch. 

1 — Nach den Erklärungen der Kommission wurde in Frank
reich bereits 1972 durch Gesetz die Verpflichtung einge
führt, clsa'ssischen Wein mit Ursprungsbezeichnung in den 
Departements abzufüllen, in denen er erzeugt wurde. In 
Italien besteht die Pflicht, Marsala im Erzeugungsgebiet in 
Flaschen abzufüllen. Überdies wurde in Italien ein Gesetz
entwurf vorgelegt, wonach in bestimmten Erzeugungsge
bieten von Wein mit Ursprungsbezeichnung die Vorschrif
ten über die Abfüllung durch Dekret des Präsidenten fest
gelegt werden können. Nach den in Luxemburg geltenden 
Vorschriften darf die Marque nationale nur für Wein ver
wendet werden, der in Flaschen verkauft wird. Hiervon 
bestehen allerdings bestimmte Ausnahmen. Nach den in 
Deutschland geltenden Vorschriften darf ein Wein nur 
dann als Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete bezeich
net werden, wenn er eine Prüfnummer erhalten hat, die al
lein an Flaschenweine vergeben wird. In der mündlichen 
Verhandlung wurde zudem zum einen mitgeteilt, daß Spa
nien mit Wirkung von 1992 entsprechende Vorschriften 
über den Abfullort für Wein, der in der Region Jerez er
zeugt wurde, einführen wird, und zum anderen, daß Por
tugal ähnliche Vorschriften eingeführt hat. 
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4. Bei der vorliegenden Rechtssache handelt 
es sich jedoch nicht um eine Klage der 
Kommission gemäß Artikel 169 EWG-Ver
trag gegen Spanien oder andere der genann
ten Staaten. Wie bereits angegeben, handelt 
es sich um eine Vorlage eines belgischen 
Gerichts —• des Tribunal de commerce 
Brüssel —•, das über einen Rechtsstreit zu 
entscheiden hat, an dem zwei belgische Un
ternehmen und als Streithelfer ein spani
sches Unternehmen beteiligt sind. 

Das belgische Gericht hat es zur Entschei
dung der ihm vorliegenden Rechtssache für 
notwendig erachtet, den Gerichtshof um 
Auslegung von Artikel 34 EWG-Vertrag zu 
ersuchen. Die Auslegung des Gerichtshofes 
wird dem belgischen Gericht als Grundlage 
für eine Stellungnahme dazu dienen, ob die 
spanische Regelung, die die Abfüllung der 
Riojaweine in Flaschen in der Region Rioja 
vorschreibt, gegen das Verbot des Artikels 
34 verstößt. 

Das belgische Gericht hat folgende Fragen 
vorgelegt: 

1) Stellt eine nationale Regelung wie das 
spanische Königliche Dekret Nr. 157/88 
vom 24. Februar 1988 und die zur 
Durchführung dieses Dekrets erlassene 
Verordnung des Regelungsausschusses 
für die kontrollierte Herkunftsbezeich
nung „Rioja" eine Maßnahme mit glei
cher Wirkung wie eine Ausfuhrbeschrän
kung im Sinne von Artikel 34 EWG-
Vertrag dar? 

2) Wenn ja, kann sich ein einzelner gegen
über einem anderen einzelnen auf einen 
Verstoß gegen Artikel 34 berufen? 

5. Die schriftlichen. und mündlichen Erklä
rungen zeigen, daß die Frage der Verpflich
tung zur Abfüllung im Erzeugungsgebiet 
von praktischem und wirtschaftlichem Inter
esse ist. Außer von den beiden belgischen 
Unternehmen und der Kommission sind Er
klärungen von einer Reihe von Staaten •— 
Belgien, die Niederlande und das Vereinigte 
Königreich •— eingereicht worden, in denen 
kein Wein oder eine sehr geringe Menge er
zeugt wird, die aber eine bedeutende Ab
füllindustrie besitzen. Von den Erzeuger
staaten hat dagegen nur der unmittelbar be
troffene spanische Staat Erklärungen einge
reicht. 

6. Der Sachverhalt der Rechtssache und die 
vorgetragenen rechtlichen Gesichtspunkte 
sind im Sitzungsbericht dargelegt worden. 
Ich werde im folgenden nur kurz den Sach
verhalt darstellen und die rechtlichen Ge
sichtspunkte prüfen, die ich als wesentlich 
für die Beantwortung der beiden Fragen an
sehe. 

Die Antwort auf die erste Frage 

Die spanische Regelung über die Verpflich
tung zur Abfüllung der Weine mit Ursprungs
bezeichnung in der Region Rioja 

7. Aufgrund des spanischen Weingesetzes 
von 1970 wurde ein besonderer Regelungs
ausschuß für die Region Rioja geschaffen, 
der befugt ist, mit Genehmigung des Land
wirtschaftsministers Vorschriften für die 
Weine mit Ursprungsbezeichnung zu erlas
sen, und der im übrigen die Aufgabe hat, 
die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
für die Anerkennung der Ursprungsbezeich-
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nung „Rioja" zu gewährleisten. Der Rege
lungsausschuß besteht u. a. aus Mitgliedern, 
die vom Staat und von Vertretern der Er
zeuger bestimmt wurden. 

8. Im spanischen Weingesetz von 1970 und 
den dazu ergangenen Vorschriften werden 
u. a. die Voraussetzungen festgelegt, unter 
denen Weine mit dem Begriff „denomina
ción de origen" versehen werden können. 
Das Weingesetz eröffnet darüber hinaus in 
Artikel 86 die Möglichkeit, daß Weine mit 
dem Begriff „denominación de origen califi
cada" versehen werden können, wenn be
stimmte weitere besondere Voraussetzungen 
erfüllt sind. Eine dieser Voraussetzungen 
bestand ursprünglich darin, daß das Erzeug
nis nur dann auf dem nationalen Markt ver
kauft werden durfte, wenn es im Erzeu
gungsgebiet abgefüllt worden war. 1988 
wurde mit dem Königlichen Dekret 
Nr. 157/88 vom 22. Februar 1988 eine neue 
Regelung über Herkunftsbezeichnungen er
lassen, auf die sich die erste Frage des belgi
schen Gerichts bezieht. Das Dekret enthält 
eine Aufzählung der Voraussetzungen, die 
erfüllt sein müssen, um die Bezeichnungen 
„denominación de origen" (Kapitel 2) oder 
„denominación de origen calificada" (Kapi
tel 3) zu erlangen. 

In Kapitel 2 des Dekrets ist für die „deno
minación de origen" die Möglichkeit vorge
sehen, in ganz besonderen Fällen von dem 
Grundsatz abzuweichen, daß diese Weine 
im Erzeugungsgebiet abgefüllt werden müs
sen. 

Eine solche begrenzte Ausnahmemöglichkeit 
ist in Kapitel 3 über die „denominación de 
origen calificada" nicht zu finden. Die ein
schlägigen Vorschriften über diese Ur

sprungsbezeichnung sind in Artikel 19 des 
Dekrets enthalten, der u. a. bestimmt: 

„Art. 19. 1. Für die Anwendung des Artikels 
86 des (erwähnten) Gesetzes 25/1970 ist da
von auszugehen, daß die Erzeugnisse beson
dere Merkmale besitzen, wenn sie folgende 
Voraussetzungen erfüllen : 

a) ... 

b) Die Erzeugnisse werden ausschließlich, 
nachdem sie in den Ursprungskellereien 
(,bodegas de origen') in Flaschen abge
füllt wurden, vermarktet. 

c) Der Regelungsausschuß führt im Rah
men seiner Befugnisse im Hinblick auf 
die Menge und Qualität der geschützten 
Erzeugnisse ein Prüfungsverfahren von 
der Erzeugung bis zur Vermarktung ein; 
ab den Ursprungskellereien werden Rük-
kenetiketten oder numerierte Verschlüsse 
verwendet." 

In bezug auf das Erfordernis der Abfüllung 
im Erzeugungsgebiet besteht jedoch eine 
Übergangsbestimmung. Nach dieser Bestim
mung tritt das in Artikel 19 Absatz 1 Buch
stabe b genannte Erfordernis hinsichtlich 
der Verkäufe zur Ausfuhr erst fünf Jahre 
nach der am 24. Februar 1988 erfolgten 
Veröffentlichung des Dekrets in Kraft2. 

2 — Nach den schriftlichen Erklärungen der spanischen Regie
rung hat diese Übergangsbestimmung folgenden Hinter
grund: Diese Bestimmung wurde in Anbetracht der Tatsa
che erlassen, daß in den Gebieten, die für die Verleihung 
der denominación de origen calificada in Frage kommen 
(Rioja und Jerez), selbst wenn die Vermarktung geschütz
ter Weine, die in den Ursprungskellcreien abgefüllt wur
den, nach und nach um einige Prozentpunkte steigen 
sollte, ein gewisser Handel mit nicht abgefüllten Mengen 
für den Export bestehen bleiben würde (die Exportquote 
des nicht abgefüllten Weines betrug 1988 bei Rioja 96 
der gesamten für die ausländischen Märkte bestimmten 
Menge). 
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9. Nach dem Erlaß der Neuregelung durch 
das Dekret erneuerte der Regelungsaus
schuß für die Region Rioja einen bereits ge
stellten Antrag auf Verleihung der Angabe 
„denominación de origen calificada". 

Um die Erfüllung der Voraussetzungen 
hierfür zu sichern, veröffentlichte der Rege
lungsausschuß am 8. September 1988 das 
Rundschreiben Nr. 17/88 über die Beendi
gung der Vermarktung von nicht abgefüll
tem Wein, das u. a. folgenden Inhalt hat: 

„Der Regelungsausschuß für die Ursprungs
bezeichnung ,Rioja' hat über viele Jahre 
hinweg feststellen können, daß Wein in 
ständig steigendem Umfang in Flaschen und 
in ständig geringerem Umfang nicht abge
füllt verkauft wird. 

Nach Auffassung des Ausschusses ist auch 
dieser [geringfügige Verkauf des nicht abge
füllten Weines] dadurch zu beenden, daß 
die Möglichkeiten für die Ausfuhr von Rio-
jawein bald beseitigt werden. Unser Wein 
wird danach ausschließlich in Flaschen ver
kauft werden, was nicht nur unter dem 
Aspekt seines Rufes und Prestiges ein 
grundlegendes Ziel darstellt, sondern auch 
im Hinblick auf den Antrag auf Verleihung 
der denominación de origen calificada', der 
zur Zeit vom Landwirtschaftsministerium 
bearbeitet wird. 

Der Regelungsausschuß hat daher in der 
Generalversammlung vom 2. September un
ter Bezugnahme auf das Königliche Dekret 
Nr. 157/88 vom 22. Februar über die .Vor
schriften über die Denominación de origen 

und die Denominación de origen calificada 
von Wein' einstimmig und ohne Wider
spruch von Seiten der Anwesenden beschlos
sen, daß die Ausfuhren von nicht abgefüll
tem Wein eingestellt werden..." 

Der Regelungsausschuß erließ verschiedene, 
vom vorlegenden Gericht als „Plan zur stu
fenweisen Verringerung" bezeichnete Über
gangsbestimmungen, um die praktische 
Durchführung des Verbots zu ermöglichen. 

10. Zum Verständnis : der spanischen Rege
lung ist hervorzuheben, daß das Erfordernis 
in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des De
krets, wonach die Abfüllung in Flaschen in 
den Ursprungskellereien („bodegas de ori
gen") erfolgen muß, dahin auszulegen ist, 
daß die Abfüllung in jedem Unternehmen 
innerhalb der Region Rioja vorgenommen 
werden kann, das in das Register des Rege
lungsausschusses eingetragen ist. Die Abfül
lung ist somit in registrierten Unternehmen 
in der gesamten Region Rioja zulässig. Es 
ist nicht erforderlich, daß die Abfüllung 
beim Weinerzeuger selbst erfolgt. 

In der mündlichen Verhandlung ist im übri
gen mitgeteilt worden, daß den Riojaweinen 
im April 1991 die Bezeichnung „denomina
ción de origen calificada" zuerkannt wor
den sei und daß die besonderen Übergangs
bestimmungen für die Ausfuhr von nicht ab
gefülltem Riojawein nicht mehr anwendbar 
seien. 

11. Aus der Prüfung der einschlägigen spa
nischen Bestimmungen ergibt sich, daß zu 
dem für die in Belgien anhängige Rechtssa
che maßgeblichen Zeitpunkt noch in be-
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grenztem Umfang die Möglichkeit bestand, 
nicht abgefüllten Riojawein zu exportieren, 
während der Verkauf von nicht abgefülltem 
Riojawein auf dem spanischen Markt ausge
schlossen war. 

Meiner Ansicht nach besteht für den Ge
richtshof kein Anlaß, bei der Beantwortung 
der vorgelegten Fragen diesen Übergangsbe
stimmungen und ihren Rechtswirkungen Be
deutung beizumessen. Sie haben keine ei
genständige Bedeutung für die Entschei
dung der in dieser Rechtssache wesentlichen 
Frage, ob Artikel 34 dahin auszulegen ist, 
daß er einen Mitgliedstaat daran hindert, 
Vorschriften zu erlassen, die die Abfüllung 
von Qualitätsweinen im jeweiligen Erzeu
gungsgebiet vorschreiben und damit den 
Verkauf des betreffenden Weines in nicht 
abgefülltem Zustand außerhalb des Erzeu
gungsgebiets verbieten, unabhängig davon, 
ob der Wein in einem anderen Teil des Mit
gliedstaats oder in anderen Mitgliedstaaten 
verkauft wird. 

Die Rechtssache vor dem Tribunal de com
merce Brüssel 

12. Die beiden Vorlagefragen haben den 
Gerichtshof, kurz gesagt, in folgender 
Weise und aufgrund folgender Überlegun
gen erreicht: 

13. Das belgische Unternehmen Etablisse
ments Delhaize frères et Compagnie „Le 
Lion" SA (im folgenden: Delhaize Le Lion) 
erzielt einen beträchtlichen Umsatz mit 
Wein und verfügt insoweit über einen eige
nen Abfüllbetrieb 3. Im Juli 1989 nahm die 

Firma Delhaize Le Lion ein Angebot ihres 
gewöhnlichen Zwischenhändlers Promalvin 
SA über den Kauf von 3 000 hl nicht abge
fülltem Riojawein an 4. Die Firma Promalvin 
hatte dieses Angebot offenbar abgegeben, 
ohne sich über die Möglichkeit der Beschaf
fung der erforderlichen Menge bei ihrem 
spanischen Lieferanten AGE Bodegas Uni
das SA (im folgenden: AGE Bodegas) ver
gewissert zu haben. Es zeigte sich, daß die 
Firma AGE Bodegas eine so große Menge 
nicht unabgefüllt liefern konnte, denn das 
Unternehmen teilte der Firma Promalvin 
mit, eine solche Lieferung verstoße gegen 
die Bestimmungen des Königlichen Dekrets 
Nr. 157/88 vom 22. Februar 1988. 

14. Am 11. August 1989 verklagte die Firma 
Delhaize Le Lion die Firma Promalvin beim 
Tribunal de commerce Brüssel. Sie bean
tragte, die Firma Promalvin zu verurteilen, 
den geschlossenen Vertrag zu erfüllen oder 
hilfsweise Schadensersatz zu zahlen, den sie 
vorläufig auf 1 BFR bezifferte. Die Firma 
Promalvin verkündete daraufhin der Firma 
AGE Bodegas den Streit und beantragte de
ren Verurteilung zur Erfüllung des Kaufver
trags. Die Firma AGE Bodegas forderte die 
Zurückweisung des Antrags und wies darauf 
hin, daß die zuvor beschriebene spanische 
Regelung ihr die Lieferung unmöglich ma
che; im übrigen verstoße diese Regelung 
nicht gegen Artikel 34 EWG-Vertrag. 

15. Das Tribunal de commerce Brüssel hat 
im Vorlagebeschluß seinen vorläufigen 
Standpunkt in der Rechtssache erläutert. 
Das Gericht ist der Ansicht, die Firma Pro
malvin sei für die unterlassene Lieferung 

3 — Den schriftlichen Erklärungen der Firma Delhaize Le Lion 
ist zu entnehmen, daß das Unternehmen 1989 ca. 23,4 Mil
lionen Flaschen Tafelwein und Qualitätswcin (QbA) ver
kaufte, von denen 85 % und damit ca. 20 Millionen Fla
schen vom Unternehmen selbst abgefüllt wurden. 

4 — Unmittelbar vor dieser Vereinbarung hatten beide Parteien 
ein Geschürt über 250 hl Riojawein durchgeführt. Nach
dem die erste Bestellung von der Finna Promalvin zu den 
mit der Firma Delhaize Le Lion vereinbarten Bedingungen 
durch Lieferung der Firma AGE Bodegas ausgeführt wor
den war, gab die Firma Delhaize Le Lion bei der Firma 
Promalvin die Bestellung über 3 000 hl auf, um die es in 
der vorliegenden Rechtssache geht. 
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verantwortlich, denn sie habe ihre Sorgfalts
pflicht verletzt, weil sie sich nicht vergewis
sert habe, daß die Firma AGE Bodegas lie
fern könne. Die Firma Delhaize Le Lion 
könne daher Naturalerfüllung verlangen, 
sofern diese nicht unmöglich, sei. Naturaler
füllung könne nur verlangt werden, wenn 
die Firma AGE Bodegas verurteilt werden 
könne, an die Firma Promalvin zu verkau
fen. 

Das Verhalten der Firma AGE Bodegas sei 
als Verkaufsverweigerung einzuordnen. Es 
sei zu prüfen, ob eine solche Verkaufsver
weigerung nach spanischem Recht zulässig 
sei. Im Hinblick darauf hat das Gericht das 
Verfahren ausgesetzt, um gemäß dem Euro
päischen Übereinkommen vom 7. Juni 1968 
betreffend Auskünfte über ausländisches 
Recht 5 Auskünfte über die Verkaufsverwei
gerung im spanischen Recht und u. a. über 
die Frage einzuholen, ob und gegebenenfalls 
unter welchen Voraussetzungen eine solche 
Verweigerung als rechtswidrig angesehen 
werden kann, wobei es konkret fragt: 
„Wäre eine Verkaufsverweigerung, die mit 
einem spanischen Dekret begründet wird, 
das gegen Vorschriften des EWG-Vertrags 
verstößt, rechtswidrig?" Das Tribunal de 
commerce Brüssel hat außerdem beschlos
sen, dem Gerichtshof der Europäischen Ge
meinschaften die oben genannten Fragen 
zur Vorabentscheidung vorzulegen. 

Zur Rechtmäßigkeit der Verpflichtung, den 
Qualitätswein in der Region Rioja in Fla
schen abzufüllen, und dem daraus folgenden 
Verbot des Verkaufs des Weines in nicht ab
gefülltem Zustand außerhalb der Region 

16. Meiner Ansicht nach ist es zweckmäßig, 
bei der Beurteilung der gemeinschaftsrecht
lichen Zulässigkeit einer nationalen Rege

lung der vorliegenden Art von den mit der 
Regelung unbestreitbar verbundenen Konse
quenzen auszugehen. 

Die Regelung bedeutet das Ende einer jahr
hundertealten wirtschaftlich bedeutenden 
Tätigkeit. Die Weinerzeuger können nicht 
länger frei entscheiden, ob sie das fertige 
Erzeugnis — nicht abgefüllten Wein •— an 
Käufer außerhalb, des Erzeugungsgebiets 
verkaufen wollen. Die Ausfuhr von nicht 
abgefülltem Wein aus. dem Erzeugungsge
biet wird verhindert. Es wird für die Unter
nehmen, die innerhalb des Erzeugungsge
biets Wein in Flaschen abfüllen, zum Nach
teil vergleichbarer Unternehmen außerhalb 
des Erzeugungsgebiets ein Ausschließlich
keitsrecht geschaffen 6. Der Transport des 
Fertigerzeugnisses wird dadurch schwieriger 
und kostspieliger und der an den Verbrau
cher verkaufte Wein teurer 7. 

Eine nationale Regelung mit derartigen 
Auswirkungen schafft gewichtige Hinder
nisse für den freien Warenverkehr, deren 
Beseitigung zu den bedeutendsten Zielen 
des EWG-Vertrags gehört. Die durch die 
Regelung geschaffenen Hindernisse für den 
freien Warenverkehr sind so geartet, daß sie 
auf den ersten Blick gegen das Verbot der 
Handelshemmnisse im EWG-Vertrag zu 
verstoßen scheinen, sofern sie nicht unum
gänglich sind, um zwingenden Erfordernis
sen Rechnung zu tragen, die wichtig genug 
sind, um ihre handelshemmenden Auswir
kungen rechtfertigen zu können. 

5 — United Nations, Treaty series, Bd. 720-II, Nr. 10346 
[deutsche Fassung: BGBl. 1974 II, S. 938]. 

6 — Die belgische Regierung hat in ihren schriftlichen Erklä
rungen angegeben, daß eine generelle Pflicht, Qualitäts
weine innerhalb ihres Erzeugungsgebiets abzufüllen, zum 
Verlust von 300 Arbeitsplätzen in der belgischen Abfüllin
dustrie und von 600 Arbeitsplätzen in den damit verbunde
nen Unternehmen führen würde; der wirtschaftliche Ver
lust wird auf 1 120 Millionen BFR geschätzt. 

7 — Hinzu kommt, daß dies die Verwaltung bestehender Sy
steme zur Wiederverwendung von Flaschen in den Emp
fängerländern erschwert. 
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17. In den in dieser Rechtssache eingereich
ten schriftlichen Erklärungen — von denen 
der spanischen Regierung abgesehen •—• 
wird daher auch zum Ausdruck gebracht, 
daß die spanische Regelung gegen Artikel 
34 verstoße und daß sie nicht als gerechtfer
tigt angesehen werden könne. 

In einigen Erklärungen wird geltend ge
macht, daß die spanische Regelung gegen 
die Auslegung von Artikel 34 verstoße, die 
der Gerichtshof im Urteil vom 8. November 
1979 in der Rechtssache Groenveld 8 vorge
nommen habe, die eine nationale Regelung 
betraf, die nicht von einer Agrarmarktorga-
nisation der Gemeinschaft erfaßt wurde, 
während in anderen Erklärungen geltend 
gemacht wird, daß die spanische Regelung 
gegen Artikel 34 verstoße, so wie dieser 
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes 
auf einen Bereich Anwendung finde, der zu 
einer Marktorganisation der Gemeinschaft 
gehöre. In den letztgenannten Erklärungen 
wird bezweifelt, daß die spanische Regelung 
unterschiedliche Bedingungen für den Han
del innerhalb eines Mitgliedstaats und sei
nen Außenhandel schaffe, wie es im Urteil 
Groenveld vorausgesetzt werde. 

Die spanische Regierung macht geltend, daß 
die spanische Regelung nicht gegen Artikel 
34 in der Auslegung des Gerichtshofes im 
Urteil Groenveld verstoße und daß sie eben
sowenig gegen die Marktorganisation für 
Wein verstoße, aus der sich im Gegenteil er
gebe, daß eine Regelung wie die vorlie
gende rechtmäßig sei. Die spanische Regie
rung macht darüber hinaus geltend, daß die 
streitige Regelung jedenfalls gerechtfertigt 
sei, da sie zum Schutz des Weines mit Ur

sprungsbezeichnung gegen Qualitätseinbu
ßen und gegen Betrug zwingend erforder
lich sei. 

18. Ich werde zunächst die Bedeutung der 
Bestimmungen der Marktorganisation für 
die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der spa
nischen Regelung untersuchen. Anschlie
ßend werde ich prüfen, ob die spanische Re
gelung gegen Artikel 34 in der vom Ge
richtshof im Urteil Groenveld und in späte
ren ähnlichen Urteilen vorgenommenen 
Auslegung verstößt. Ich werde schließlich 
prüfen, ob die Regelung gegebenenfalls aus 
den von der spanischen Regierung ange
führten Gründen gerechtfertigt sein kann. 

Die Marktorganisation für Wein 

19. Die Marktorganisation enthält eine um
fassende Regelung des Weinsektors. Die 
grundlegenden Vorschriften über die 
Marktorganisation sind in der Verordnung 
Nr. 822/87 des Rates vom 16. März 1987 9 

festgelegt. Artikel 1 Absatz 1 der Verord
nung ist folgendes zu entnehmen: 

„Die gemeinsame Marktorganisation für 
Wein umfaßt Regeln für die Erzeugung und 
die Kontrolle der Entwicklung des Wein
baupotentials, Regeln für önologische Ver
fahren und Behandlungen, eine Preisrege
lung sowie Regeln betreffend die Interven
tion und andere Maßnahmen zur Marktsa
nierung, eine Regelung des Handels mit 

8 — Rechtssache 15/79 (Slg. 1979, 3109). 9 — ABl. L 84, S. 1. 
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Drittländern sowie Regeln für den Verkehr 
und das Inverkehrbringen." 

Aus der vierten Begründungserwägung der 
Präambel geht hervor, daß die Ziele der 
Verordnung „durch Anpassung der Versor
gung an den Bedarf verwirklicht werden 
[können], wobei insbesondere von einer Po
litik der Qualitätsförderung auszugehen 
ist". Die Marktorganisation enthält außer
dem wichtige Bestimmungen über Qualitäts
weine bestimmter Anbaugebiete. Diese Be
stimmungen sind im wesentlichen in der 
Verordnung (EWG) Nr. 823/87 des Rates 
vom 16. März 1987 10 zu finden. 

20. Ich werde zunächst untersuchen, ob die 
Marktorganisation, wie die spanische Regie
rung geltend macht, Vorschriften enthält, 
die die Rechtmäßigkeit der innerstaatlichen 
Verpflichtung, den Wein im Anbaugebiet in 
Flaschen abzufüllen, bestätigen oder in an
derer Weise voraussetzen. Ich werde an
schließend prüfen, ob die Marktorganisation 
ausdrückliche Vorschriften enthält, gegen 
die eine Abfüllpflicht verstoßen würde. 
Schließlich werde ich prüfen, ob die Markt
organisation Bestandteile enthält, aus denen 
sich ergibt, daß die Abfüllpflicht mit der von 
der Marktorganisation vorausgesetzten Re
gelung des Weinmarkts unvereinbar ist. 

21. Aus der Verordnung Nr. 823/87 ergibt 
sich eindeutig, daß sich der Rat auf die 
Festlegung gewisser grundlegender gemein
samer Vorschriften für Qualitätsweine be
stimmter Anbaugebiete beschränkt hat und 
daß die Mitgliedstaaten eine eigenständige 
Befugnis zur Festlegung der Vorschriften 

besitzen, die die Bestimmungen der Verord
nung ergänzen11. Die spanische Regierung 
hat insbesondere die Bedeutung von Artikel 
18 der Verordnung hervorgehoben. Dieser 
lautet: 

„Die Erzeugermitgliedstaaten können unter 
Berücksichtigung der ständigen und der 
Verkehrssitte entsprechenden Gepflogenhei
ten [in der französischen Fassung: ,des usa
ges loyaux et constants'] folgendes festle
gen: 

— neben den in Artikel 2 genannten Ge
sichtspunkten alle zusätzlichen Produk
tionsbedingungen und Merkmale für 
Qualitätsweine b. Α., 

— neben den in dieser Verordnung vorge
sehenen sonstigen Bestimmungen für 
Qualitätsweine b. Α., die innerhalb ihres 
Hoheitsgebiets erzeugt werden, zusätzli
che oder strengere Merkmale und Be
dingungen für die Erzeugung, die Her
stellung und das Inverkehrbringen. 

..."12 

10 — ABl. L 84, S. 59, in der Fassung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2043/89 des Rates vom 19. Juni 1989 (ABI. L 202, 
S. 1). 

1 1 — Dies ergibt sich insbesondere aus folgenden Bestimmungen 
der Verordnung. Artikel 5 sieht vor: Die Anbaumethoden, 
die zur Gewährleistung einer optimalen Qualität der Qua
litätsweine b. A. notwendig sind, werden durch jeden be
troffenen Mitgliedstaat in geeigneten Bestimmungen gere
gelt. Anikei 8 Absatz 1 lautet: Die besonderen Weinberei-
tungsmethoden für die Gewinnung und Herstellung von 
Qualitätsweinen b. A. und Qualitätsschaumweinen b. A. 
werden für jeden dieser Weine jeweils durch den erzeu
genden Mitgliedstaat festgelegt. Artikel 11 Absatz 1 be
stimmt: Für jeden Qualitätswein b. A. wird durch den be
treffenden Mitgliedstaat ein Hektarertrag in Trauben-, 
Most- oder Weinmengen festgesetzt .„ 

12 — In der Fassung der Verordnung Nr. 2043/89 des Rates 
vom 19. Juli 1989 zur Änderung der Verordnung Nr. 
823/87 (ABl. L 202, S. 1). Artikel 18 bestimmte in seiner 
ursprünglichen Fassung: Abgesehen von den in dieser Ver
ordnung vorgesehenen Bestimmungen können die erzeu
genden Mitgliedstaaten für Qualitätsweine, die in bestimm
ten Gebieten innerhalb ihres Gebiets erzeugt werden, unter 
Berücksichtigung der ständigen und der Verkehrssitte ent
sprechenden Gepflogenheiten zusätzliche Merkmale und 
Bedingungen für die Erzeugung und das Inverkehrbringen 
festlegen oder die hierfür bestehenden Merkmale und Be
dingungen strenger gestalten. Es ist darauf hinzuweisen, 
daß zu dem für die Entscheidung des Rechtsstreits vor 
dem Tribunal de commerce Brüssel maßgebenden Zeit
punkt die ursprüngliche Fassung galt. Ich bin jedoch nicht 
der Ansicht, daß die Änderung, die vermutlich vor allem 
auf gesetzestechnischen Gründen beruht, irgendeine Be
deutung für die vom Gerichtshof zu entscheidenden Fra
gen hat. 
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22. Auch wenn die spanische Regierung zu 
Recht darauf hingewiesen hat, daß sich die 
zusätzlichen oder strengeren Vorschriften, 
die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 18 er
lassen können, auch auf das Inverkehrbrin
gen von Qualitätsweinen beziehen können, 
so scheint mir doch klar zu sein, daß Artikel 
18 keine selbständige Rechtsgrundlage für na
tionale Vorschriften über die Verpflichtung 
zur Abfüllung im Anbaugebiet enthält. Hier
für gibt es auf jeden Fall zwei gute Gründe. 
Der erste Grund besteht darin, daß es in Ar
tikel 18 ausdrücklich heißt, der Erlaß der 
Vorschriften müsse „unter Berücksichtigung 
der ständigen und der Verkehrssitte entspre
chenden Gepflogenheiten" („compte tenu 
des usages loyaux et constants") erfolgen. 
Es ist im vorliegenden Fall unstreitig, daß 
viele Jahre lang bedeutende Mengen nicht 
abgefüllten Riojaweins ausgeführt wurden 
und daß diese Ausfuhren so lange andauer
ten, bis die spanische Regelung sie verhin
derte. Die spanische Regierung hat im vor
liegenden Fall erklärt, daß die Ausfuhren 
von nicht abgefülltem Wein bis zur Einfüh
rung der Abfüllpflicht etwa 20 % des ausge
führten Riojaweins betragen hätten. 

Hinzu kommt, daß Artikel 18 ebensowenig 
wie andere vom Gemeinschaftsgesetzgeber 
erlassene Bestimmungen so ausgelegt wer
den kann, daß er die Rechtsgrundlage für 
eine nationale Regelung bildet, die gegen 
die fundamentalen Vorschriften des EWG-
Vertrags über den freien Warenverkehr ver
stößt. Es ist daher auf jeden Fall zu prüfen, 
ob die spanische Regelung gegen diese Vor
schriften verstößt. Diese Prüfung werde ich 
anschließend vornehmen. 

23. Aber zunächst ist zu prüfen, ob die 
Marktorganisation, wie dies einige Beteiligte 
in ihren Erklärungen geltend gemacht ha
ben, Vorschriften enthält, die die Mitglied
staaten direkt oder indirekt daran hindern, die 

Abfüllung von Qualitätswein in Flaschen im 
Anbaugebiet selbst vorzuschreiben. Diese 
Frage bereitet gewisse Schwierigkeiten. 

Zwar ist es klar, daß im System der Marktor
ganisation keine Vorschriften zu finden sind, 
die den Mitgliedstaaten den Erlaß derartiger 
Vorschriften ausdrücklich untersagen. 

Man könnte sich aber darauf berufen, daß 
die den Mitgliedstaaten nach der Verord
nung Nr. 823/87 zustehende Befugnis, zu
sätzliche oder strengere Vorschriften für das 
Inverkehrbringen festzulegen, ausdrücklich 
davon abhängig gemacht wird, daß der Er
laß dieser Vorschriften „unter Berücksichti
gung der ständigen und der Verkehrssitte 
entsprechenden Gepflogenheiten" („des 
usages loyaux et constants") erfolgt. Wie 
ich zuvor erwähnt habe, ist die Abfüllpflicht 
nicht Ausdruck der rechtlichen Umsetzung 
einer bestehenden Gepflogenheit, so daß 
Artikel 18 für sich genommen die spanische 
Regelung nicht rechtfertigen kann. Wenn 
ich daraus nicht den weitergehenden Schluß 
ziehe, daß Artikel 18 den Erlaß von Vor
schriften durch die Mitgliedstaaten unmit
telbar von der Voraussetzung abhängig 
macht, daß Hintergrund der zusätzlichen 
oder strengeren Erfordernisse eine beste
hende Gepflogenheit ist, dann beruht dies 
auf den beiden folgenden Erwägungen. In 
Artikel 18 heißt es nur, daß die Mitglied
staaten ihre Befugnis „unter Berücksichti
gung der ständigen und der Verkehrssitte 
entsprechenden Gepflogenheiten" ausüben. 
Der Wortlaut erscheint mir nicht so eindeu
tig, daß daraus der Schluß gezogen werden 
könnte, daß jede ergänzende nationale Re
gelung, die nicht auf einer bestehenden Ge
pflogenheit beruht, gegen Artikel 18 ver
stößt. Hinzu kommt, daß eine solche Ausle
gung von Artikel 18 nach meiner Ansicht 
eine zu weitgehende Beschränkung der Be
fugnisse der Mitgliedstaaten bedeuten 
würde. Es läßt sich kaum ausschließen, daß 
für die Mitgliedstaaten hinreichend schwer-
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wiegende Gründe dafür vorliegen können, 
Fragen selbst zu regeln, die für die Erzeu
gung oder das Inverkehrbringen von Quali
tätsweinen von Bedeutung sind, selbst wenn 
der neuen Regelung keine bestehende Ge
pflogenheit zugrunde liegt. 

24. Die Ziele, die nach Angaben der spani
schen Regierung der Abfüllpflicht zugrunde 
liegen •—· die Sicherung der Qualität des 
Weines und der Schutz gegen Betrug' —, 
sind eindeutig Ziele, deren Sicherung auch 
mit den Vorschriften der Marktorganisatiön 
angestrebt wird. Die Ziele stimmen somit 
überein. 

25. Im übrigen ist als feststehend zu be
trachten, daß die Marktorganisation in bezug 
auf die hier relevanten Fragen nicht abschlie
ßend ist. Dies gilt selbst dann, wenn die 
Marktorganisation Vorschriften enthält, die 
von einem Handel mit nicht abgefülltem 
Wein zwischen den Mitgliedstaaten ausge
hen. Derartige Vorschriften sind zum Bei
spiel in der Verordnung Nr. 986/89 der 
Kommission vom 10. April 1989 über die 
Begleitpapiere für den Transport von Wein
bauerzeugnissen und 'die im Weinsektor zu 
führenden Ein- und Ausgangsbücher 13 ent
halten, die auch den Transport nicht abge
füllter Weinerzeugnisse regelt. Von der Exi
stenz eines Handels mit nicht abgefülltem 
Wein wird ebenfalls ausgegangen in der 
Verordnung (EWG) Nr. 2392/89 des Rates 
vom 24. Juli 1989 zur Aufstellung allgemei
ner Regeln für die Bezeichnung und Aufma
chung der Weine und der Traubenmoste 14. 
Diese Vorschriften zeigen nur, daß die Ge

meinschaft es für notwendig gehalten hat, 
den Handel mit nicht abgefülltem Wein zu 
regeln, weil dieser Handel rein tatsächlich 
besteht. Sie beruhen nicht auf der Annahme, 
daß ein solcher Handel stets möglich sein 
müsse. 

26. Es gibt jedoch Urteile, denen zu ent
nehmen ist, daß die Existenz einer Marktor
ganisation eine Einschränkung der Möglich
keiten der Mitgliedstaaten zur Regelung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit mit sich bringt, auf 
die sich die Marktorganisation bezieht — 
auch wenn die nationale Regelung nicht ge
gen ausdrückliche Bestimmungen der 
Marktorganisation verstößt. Nach dieser 
Rechtsprechung gelten besondere Beschrän
kungen für die Befugnis der Mitgliedstaaten 
zur Regelung von Fragen, die Bedeutung ha
ben für den Handelsverkehr zwischen Mit
gliedstaaten mit Erzeugnissen, auf die sich 
die Marktorganisation bezieht. Es ist aner
kannt, daß die Bestimmungen des EWG-
Vertrags über die Beseitigung der Zoll- und 
Handelshemmnisse für den innergemein
schaftlichen Handelsverkehr und insbeson
dere die Artikel 30 und 34 Bestandteil der 
gemeinsamen Marktorganisation für Wein 
sind 15. 

Dieser Rechtsprechung ist zu entnehmen, 
daß in den von einer Marktorganisation er
faßten Bereichen ·—• jedenfalls bei einer 
Marktorganisation, die eine derart umfas
sende Regelung enthält wie die Marktorga
nisation für Wein ·—· der Grundsatz des of
fenen Marktes gilt, was u. a. zur Folge hat, 
daß alle einzelstaatlichen Bestimmungen 
oder Praktiken, die Einfuhr- und Ausfuhr
ströme verändern oder die Preisbildung be
einflussen können, gegen die Grundsätze 

13 — ABl. L 106, s. ι. 

14 — ABl. L 232, S. 13. Vgl. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d, 
wonach für Behältnisse mit einem Nennvolumen von mehr 
als 60 Litern, die Qualitätswein enthalten, besondere zwin
gende Etikettierungserfordernisse gelten, und Artikel 11 
Absatz 2 Buchstabe r, wonach die Bezeichnung auf dem 
Etikett durch die Angabe ergänzt werden kann, daß der 
Wein in einem bestimmten Anbaugebiet abgefüllt wurde. 

15 — Vgl. Urteil vom 29. November 1978 in der Rechtssache 
83/78 (Pigs Marketing Board, Slg. 1978, 2347, 
Randnrn. 53 ff.). 
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der Marktorganisation verstoßen 16. Dies be
deutet vermutlich in erster Linie, daß Hin
dernisse für die Ausfuhr in den Bereichen, 
die zu einer Marktorganisation gehören, in 
weiterem Umfang verboten sind als in Be
reichen, die nicht zu einer Marktorganisa
tion gehören 17. 

Ich habe zuvor die schwerwiegenden Folgen 
erwähnt, die die spanische Abfüllpflicht für 

die Ausfuhr von nicht abgefülltem Wein hat, 
der traditionell eine wichtige Ware im Han
delsverkehr zwischen Spanien und den übri
gen Mitgliedstaaten darstellt. Unter Bezug
nahme auf die soeben dargestellte Recht
sprechung und vor diesem Hintergrund 
kann festgestellt werden, daß eine einzel
staatliche Abfüllpflicht gegen das Verbot ¡n 
Artikel 34 EWG-Vertrag verstößt, soweit 
diese Bestimmung auf den Bereich Anwen
dung findet, der von der Marktorganisation 
für Wein erfaßt wird. 

27. Ich will jedoch nicht ausschließen, daß 
eine solche einzelstaatliche Verpflichtung 
durch die Ziele gerechtfertigt sein kann, mit 
denen die spanische Regierung diese Ver
pflichtung begründet hat. Wie zuvor er
wähnt wurde, handelt es sich um Ziele, die 
auch durch die Marktorganisation erreicht 
werden sollen; die Marktorganisation 
schließt auch nicht aus, daß diese Ziele mit 
Hilfe einzelstaatlicher Regelungen ange
strebt werden. 

Ich werde im Anschluß daran prüfen, ob in 
der Praxis davon ausgegangen werden 
kann, daß der spanischen Regelung zwin
gend erforderliche und gewichtige Ziele zu
grunde liegen, die ihre grundsätzliche Un
vereinbarkeit mit der Marktorganisation 
rechtfertigen können. 

Artikel 34 EWG-Vertrag 

28. Anschließend ist zu prüfen, ob eine ein
zelstaatliche Verpflichtung zur Abfüllung 
von Qualitätsweinen im Anbaugebiet gegen 
Artikel 34 EWG-Vertrag verstößt, so wie 
dieser vom Gerichtshof in Bereichen, in de
nen keine gemeinsame Marktorganisation 

16 — Vgl. das in der vorstehenden Fußnote zitierte Urteil, 
Randnrn. 57 und 58. Der Gerichtshof hat in einer Reihe 
von Urteilen üher nationale, die Erzeugung von Waren, 
díe einer Marktorganisation unterlagen, Deschränkende 
Regelungen ausgeführt, daß die betreffende Marktorgani
sation jede einzelstaatliche Regelung ausschließt], die ge
eignet ist, den innergemeinschafilichen Handel mittelbar 
oder unmittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern 
(vgl. Urteil vom 30. Oktober 1974 in der Rechtssache 
190/73, Van Haaster, Slg. 1974, 1123, Randnr. 16). Ein 
ähnliches Urteil erging in der Rechtssache 111/76 (Van 
den Hazel, Slg. 1977,901). 

17 — Möglicherweise gibt es neuere Urteile, die darauf hindeu
ten, daß der Gerichtshof nicht der Ansicht ist, daß Artikel 
34 unterschiedlich auszulegen ist, je nachdem, ob er inner
halb oder außerhalb eines Bereichs Anwendung findet, für 
den eíne Marktorganisation besteht. Eine derartige Auffas
sung mag im Urteil des Gerichtshofes vom 6. Oktober 
1987 in der Rechtssache 118/86 (Nertsvoederfabriek, Slg, 
1987, 3883) zum Ausdruck gekommen sein, das eine nie
derländische Regelung über die Verpflichtung zur Abliefe
rung von Schi acht ah fällen betraf und in dem der Gerichts
hof in Randnr. 9 unter Bezugnahme auf die Bestimmun
gen zweier Marktorganisationen ausführte: Da diese Be
stimmungen die in den Artikeln 30 und 34 EWG-Vertrag 
enthaltenen Verbote wiederholen, ist die von dem vorle
genden Gericht beschriebene Regelung allein unter dem 
Gesichtspunkt dieser Artikel zu beurteilen, die die Beseiti
gung der mengenmäßigen Ein- und Ausfuhrbeschränkun
gen sowie aller Maßnahmen gleicher Wirkung betreffen 
und die als Bestandteil der gemeinsamen Marktorganisa
tionen angesehen werden. 

Die gleiche Auffassung findet sich möglicherweise auch im 
Urteil vom 25. November 1986 in der Rechtssache 148/85 
(Forest, Slg. 1986, 3449), das eine französische Regelung 
über die Kontingentierung der Wci'zenvcrmahlung betraf 
und in dem der Gerichtshof die Fragen nach der Bedeu
tung der Artikel 30 und 34 unabhängig von der bestehen
den Marktorganisation behandelte. 
Es ist weiterhin möglich, einen etwas restriktiveren Stand
punkt zur Frage der Bedeutung der Marktorganisationen 
für die Anwendung der Vorschriften des EWG-Vertrags 
über den freien Warenverkehr im Urteil vom 7. Februar 
1984 in der Rechtssache 237/82 (Jongcncel Kaas, Slg. 
1984, 483) zu sehen, das niederländische Bestimmungen 
für den Käsesektor betraf. 
Man kann sich meiner Ansicht nach ferner fragen, ob in 
einem von einer Marktorganisation erfaßten Bereich ohne 
entsprechende besondere Anhaltspunkte in der Marktorga
nisation selbst Anlaß besteht, einen besseren Schutz des 
freien Warenverkehrs zu gewährleisten, als er in Bereichen 
besteht, für díe keine Marktorganisation existiert. 
Die ältere Rechtsprechung, die in sich selbst klar ist, ist 
jedoch nicht mît hinreichender Sicherheit aufgegeben wor
den, so daß ich meine Schlußanträge auf sie stützen werde. 
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für Agrarerzeugnisse besteht, ausgelegt 
wird. 

Der Gerichtshof hatte, wie erwähnt, zum 
ersten Mal im Urteil vom 8. November 1979 
in der Rechtssache 15/79, Groenveld, Ver
anlassung zur Auslegung von Artikel 34 und 
hat diese Auslegung seither in mehreren Ur
teilen aufrechterhalten 18. 

Nach diesen Urteilen verbietet Artikel 3.4 
nationale Maßnahmen, 

— die spezifische Beschränkungen der Aus
fuhrströme bezwecken , oder bewirken, 
und 

— damit unterschiedliche Bedingungen für 
den Handel innerhalb eines Mitglied
staats und seinen Außenhandel schaffen, 

— so daß die nationale Produktion oder 
der Binnenmarkt des betroffenen Staates 
auf Kosten der Erzeuger oder des Han
dels anderer Mitgliedstaaten einen be
sonderen Vorteil erlangt. 

29. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte 
es vielleicht den Anschein haben, daß die 
streitige spanische Regelung keine spezifi
schen Beschränkungen der Ausfuhrströme 
bezweckt oder bewirkt und daß sie somit 
keine unterschiedlichen Bedingungen für 
den Handel innerhalb eines Mitgliedstaats 
und seinen Außenhandel schafft. Eine solche 
oberflächliche Betrachtung ist jedoch meiner 
Ansicht nach im vorliegenden Fall nicht 
haltbar. Es geht nicht um nationale Vor
schriften, durch die Waren gleichbehandelt 
werden, gleichgültig, ob sie auf dem Bin
nenmarkt oder durch Ausfuhr abgesetzt 
werden. Die unterschiedlichen Bedingungen 
bestehen darin, daß es den Weinerzeugern 
möglich ist, innerhalb des Anbaugebiets 
Wein zu verkaufen, der noch nicht in Fla
schen abgefüllt wurde, während der Ver
kauf nicht abgefüllten Weines außerhalb 
dieses Gebiets nicht erfolgen kann. Die spa
nische Regelung führt zu einer Vorzugsbe
handlung der Unternehmen in der Region 
Rioja. Diese Vorzugsbehandlung ist Aus
druck einer Diskriminierung der Gewerbe
betreibenden in anderen Mitgliedstaaten. An 
diesem Ergebnis ändert sich nichts dadurch, 
daß durch das Vorzugssystem die Gewerbe
treibenden im betreffenden Mitgliedstaat, 
die sich außerhalb der Region Rioja befin
den, in gleicher Weise diskriminiert werden. 
Alle durch das Vorzugssystem Begünstigten 
befinden sich im betreffenden Anbaugebiet, 
und der Umstand, daß die restriktiven Wir
kungen des betreffenden Systems auf Aus
fuhren nicht alle Gewerbetreibenden im be
treffenden Mitgliedstaat begünstigen, kann 
nicht dazu führen, daß die Regelung nicht 
unter das Verbot in Artikel 34 fällt. Dies be
deutet, daß ich mir hier den Gedankengang 
zu eigen gemacht habe, der dem Urteil des 
Gerichtshofes vom 20. März 1990, Du Pont 
de Nemours Italiana19, zugrunde liegt, das 
ein italienisches regionales Vorzugssystem 
betraf, durch das Einfuhren von Waren aus 
anderen Mitgliedstaaten beschränkt wurden 
und das·daher nach Ansicht des Gerichtsho
fes gegen Artikel 30 EWG-Vertrag verstieß. 

18 — Vgl. z. B. Urteile vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 
115/80 (Oebel, Slg. 1981, 1993), vom 1. April 1982 in den 
verbundenen Rechtssachen 141/81 bis 143/81 (Holdijk, 
Slg. 1982, 1299), vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssa
che 286/81 (Oosthoek, Slg. 1982, 4575) und vom 7. Fe
bruar 1984 in der Rechtssache 237/82 (Jongeneel Kaas, 
Slg. 1984, 483). Das jüngste Urteil des Gerichtshofes zu 
diesem Bereich ist das, vom 28. Februar 1991 in der 
Rechtssache C-332/89 (Marchandise u. a., Slg. 1991, 
I-1027). 19 — Rechtssache C-21/88 (Slg. 1990, I-889, I-920). 
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Ich denke, daß dieses Urteil auch bei der 
Auslegung von Artikel 34 herangezogen 
werden kann. 

30. Die Richtigkeit dieses Ergebnisses wird 
im übrigen gestützt durch die Rechtspre
chung des Gerichtshofes zur Anwendung 
von Artikel 34 auf nationale Vorschriften 
über die Beseitigung oder Wiederverwen
dung verschiedener Arten von Abfällen20. 
Die einschlägigen nationalen Vorschriften 
sahen für bestimmte Bereiche in den betref
fenden Mitgliedstaaten zwingende Abliefe
rungsregelungen vor. Der Gerichtshof ent
schied, daß es sich dabei um verbotene indi
rekte Ausfuhrhemmnisse handele, soweit die 
Regelungen der Ausfuhr der Abfälle in an
dere Mitgliedstaaten zur Wiederverwen
dung oder Beseitigung durch dort zugelas
sene Unternehmen entgegenstünden. 

31. Meiner Ansicht nach ist daher die An
nahme berechtigt, daß die in einem Mit
gliedstaat bestehende Verpflichtung zur Ab
füllung von Qualitätswein in Flaschen inner
halb des Anbaugebiets ein Hindernis für die 
Ausfuhr dieser Ware — nicht abgefüllter 
Wein — darstellt, die ohne die Abfüllpflicht 
hätte erfolgen können, und daß diese Ver

pflichtung daher von dem Verbot in Artikel 
34 EWG-Vertrag erfaßt wird21. 

Zur Frage, ob die nationale Verpflichtung 
zur Abfüllung von Qualitätsweinen im An
baugebiet als gerechtfertigt angesehen wer
den kann 

32. Da ich zu dem Ergebnis gekommen bin, 
daß die umstrittene spanische Regelung den 
freien Warenverkehr zwischen den Mit
gliedstaaten beschränkt und dadurch gegen 
Artikel 34 EWG-Vertrag verstößt, werde 
ich prüfen, ob sie dennoch als gerechtfertigt 
angesehen werden kann, weil sie zwingend 
notwendig ist, um Erfordernissen zu genü
gen, die schwerwiegend genug sind, um 
diese handelshemmenden Wirkungen recht
fertigen zu können. 

33. Die spanische Regierung hat, wie ge
sagt, geltend gemacht, daß die fragliche Re
gelung zum Schutz des Weines mit Ur
sprungsbezeichnung gegen Beeinträchtigun
gen der Qualität und gegen Betrug zwin
gend erforderlich sei. Sie hat dabei u. a. 
vorgetragen, aus Artikel 36 EWG-Vertrag 

20 — Ich verweise auf die Ur te i le vom 10. März 1983 in der 
Rechtssache 172/82 (Inter-Huiles, Sig. 1983, 555), vom 7. 
Februar 1985 in der Rechtssache 173/83 (Kommission/ 
Frankreich, Slg. 1985, 491) und vom 6. Oktober 1987 in 
der Rechtssache 118/86 (Ncrtsvocdcrfabriek Nederland 
BV, Slg. 1987, 3883). Die ersten beiden Rechtssachen be
trafen die Rechtmäßigkeit der französischen Regelung 
über die Beseitigung von Allölen, und die dritte Rechtssa
che betraf die niederia'ndischcn Vorschriften über die Be
seitigung von Schlachtabfällcn. 

21 — Die vorliegende Rechtssache hat mich zur Prüfung der 
Frage veranlaßt, oh sich die vom Gerichtshof vorgenom
mene Auslegung von Artikel 34 möglicherweise als zu eng 
erweist. Den Hintergrund dafür, daß Artikel 34 meiner 
Ansicht nach auf die spanische Abfüllpflicht anwendbar ist, 
bildet, wie schon erwähnt,' die Tatsache, daß nicht abge
füllter Wein innerhalb des betreffenden Anbaugebiets wei
terhin verkauft werden kann. Diese Begründung kann bei 
nationalen Vorschriften, die die Abfüllung durch die 
Weinerzeuger selbst vorschreiben, nicht herangezogen 
werden. Sie kann auch in anderen Fallen nicht angewandt 
werden, in denen die nationalen Vorschriften verlangen 
könnten, daß die Weiterverarbeitung einer im übrigen han-
delsfa'higen Ware in dem Unternehmen erfolgen muß, in 
dem die Ware der ersten Verarbeitung unterzogen wurde. 
Es ist nicht auszuschließen, daß ein Staat es für zweckmä
ßig halten könnte, Vorschriften zu erlassen, die Unterneh
men, die bis dahin halbfertige Waren herstellten und diese 
an Unternehmen in anderen Staaten verkauften, verpflich
ten, die Fertigwaren selbst zu erzeugen. Solche nationalen 
Vorschriften, die nach der Rechtsprechung des Gerichts
hofes wohl kaum von Artikel 34 erfaßt werden, können 
meiner Ansicht nach ohne weiteres unberechtigte Hemm
nisse für den freien Warenverkehr darstellen. 
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ergebe sich, daß Ausfuhrbeschränkungen 
rechtmäßig sein könnten, wenn sie zum 
Schutz des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums gerechtfertigt seien, wobei sie 
der Ansicht ist, daß die Ursprungsbezeich
nungen vom Begriff des gewerblichen und 
kommerziellen Eigentums umfaßt würden. 

34. Es ist grundsätzlich eine für die vorlie
gende Rechtssache wichtige Frage, ob die 
Erwägungen, die der spanischen . Regelung 
zugrunde liegen, Erwägungen sind, die vom 
Begriff des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums in Artikel 36 umfaßt werden. Es 
ist nämlich davon auszugehen, daß nur die 
von Artikel 36 umfaßten Erwägungen eine 
nationale Regelung rechtfertigen können, 
die aufgrund ihrer diskriminierenden Aus
wirkungen unter das Verbot in Artikel 34 
fällt22. 

Dennoch werde ich in diesen Schlußanträ
gen davon absehen, zu der Frage Stellung 
zu nehmen, ob der Begriff des gewerblichen 
und kommerziellen Eigentums in Artikel 36 
Ursprungsbezeichnungen umfaßt. 

Der erste und wichtigste Grund hierfür be
steht darin, daß meiner Auffassung nach in 
der vorliegenden Rechtssache keine Not
wendigkeit besteht, zu dieser Frage Stellung 
zu nehmen, weil mir klar zu sein scheint, 
daß die spanische Regelung schon deshalb 
nicht als gerechtfertigt angesehen werden 
kann, weil sie zur Erfüllung der fraglichen 
Erfordernisse nicht zwingend notwendig ist 
und weil sie von den Maßnahmen, die zur 

Erreichung des fraglichen Zieles gewählt 
werden können, auch nicht die den Handel 
am wenigsten behindernde ist. 

Der andere Grund für die Wahl meiner 
Vorgehensweise besteht darin, daß sich die 
vorliegende Rechtssache meiner Ansicht 
nach zur Behandlung der wichtigen und bis
her ungelösten Frage, ob Ursprungsbezeich
nungen von Artikel 36 EWG-Vertrag um
faßt werden, nicht besonders eignet23. 

35. Die spanische Regierung hat natürlich 
recht damit, daß ein intensiver Schutz der 
Qualität von Weinen mit Ursprungsbezeich
nung von wesentlicher Bedeutung ist und 
daß alle geeigneten Maßnahmen zu treffen 
sind, um betrügerische Manipulationen die
ser Weine zu verhindern. 

Ich werde im folgenden davon ausgehen, 
daß dieses Erfordernis, wie von der spani
schen Regierung vorgetragen, der Abfüll
pflicht zugrunde liegt und daß es sich um 
ein Erfordernis handelt, das Hemmnisse für 
den freien Warenverkehr rechtfertigen 
könnte. 

36. Es gibt mehrere Gründe, die meiner 
Ansicht nach zeigen, daß die Auferlegung 
einer Abfüllpflicht zur Erreichung des Zie
les, das ihr angeblich zugrunde liegt, nicht 
zwingend notwendig ist. 

22 — Vgl. hierzu u. a. das in Fußnote 19 genannte Urteil Du 
Pont de Nemours Italiana. 

23 — Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, 
daß es für die von mir gewählte Vorgehensweise Vorbilder 
gibt. Der Gerichtshof selbst hat in einer Rechtssache, in 
3er vorgetragen worden war, daß Ursprungsbezeichnun
gen von Artikel 36 umfaßt würden, eine Stellungnahme zu 
dieser Frage vermieden, da er der Ansicht war, daß die 
fragliche nationale Regelung schon deshalb nicht als ge
rechtfertigt angesehen werden könne, well sie die übrigen 
Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 36 nicht 
erfüllte; vgl. Urteil vom 13. März Ī984 in der Rechtssache 
16/83 (Prantl, Slg. 1984, 1299, Randnr. 35). 
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Es liegt nahe, davon auszugehen, daß eine 
Verpflichtung, die zur Beendigung einer be
stehenden jahrhundertealten Praxis führt, 
die einschneidende Auswirkungen auf den 
freien Warenverkehr hat und die Einschrän
kungen der Dispositionsfreiheit der Weiner
zeuger mit sich bringt, auf einem eindeutig 
nachgewiesenen Erfordernis beruht. 

Ein solches Erfordernis ist jedoch nicht 
nachgewiesen. In der vorliegenden Rechts
sache wurde nichts vorgetragen, das auf 
überzeugende Weise belegt, daß von den 
bisher geltenden Rechtsvorschriften die tat
sächliche Gefahr von Beeinträchtigungen 
der Qualität und betrügerischen Manipula
tionen ausging und daß die Abfüllpflicht zu 
einer merklichen Verringerung des mög
licherweise bestehenden Risikos führte. 

37. In diesem Zusammenhang ist von Be
deutung, daß die genannte spanische Rege
lung dem Transport von nicht abgefülltem 
Wein innerhalb der Region Rioja nicht ent
gegensteht. Die Gefahr einer Beeinträchti
gung der Qualität oder eines Betrugs beim 
Transport zu anderen Unternehmen und bei 
der Abfüllung des Weines außerhalb des 
weinerzeugenden Unternehmens besteht 
weiterhin. Der Hinweis der spanischen Re
gierung darauf, daß der Regelungsausschuß 
nur in der Region Rioja selbst Kontrollbe
fugnisse besitze, reicht in diesem Zusam
menhang zur Rechtfertigung der umstritte
nen Regelung nicht aus. Auch außerhalb der 
Region werden Kontrollen durchgeführt, 
und es gibt im vorliegenden Fall keinen Be
leg dafür, daß die genannten Gefahren au
ßerhalb der Region tatsächlich größer sind 
als innerhalb. 

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Gemein
schaftsregelung, in der Vorschriften für den 
Transport von nicht abgefülltem Wein fest
gelegt wurden, die u. a. zum Schutz gegen 
Betrug dienen 24, und soweit ich sehe, gibt 
es in der vorliegenden Rechtssache keine 
Anhaltspunkte dafür, daß diese Vorschriften 
zu unbefriedigenden Ergebnissen führten, 
die die Mitgliedstaaten zum Erlaß strenge
rer Vorschriften zwängen. 

38. Eine Abfüllpflicht wie die in der Region 
Rioja geltende kann daher nicht als zwin
gend notwendig zur Erreichung des ange
strebten Zieles angesehen werden. Dieses 
kann auch mit anderen, den Handel weni
ger beeinträchtigenden Mitteln erreicht wer
den. 

Die gegen Artikel 34 EWG-Vertrag versto
ßende Abfüllpflicht ist folglich nicht ge
rechtfertigt. 

Die Antwort auf die zweite Frage 

39. Die zweite Frage des Tribunal de com
merce Brüssel hat folgenden Inhalt: „Kann 
sich ein einzelner gegenüber einem anderen 
einzelnen auf einen Verstoß gegen Artikel 
34 berufen?" 

24 — Verordnung (EWG) Nr. 986/89 der Kommission vom 10. 
April 1989 über die Begleitpapiere für den Transport von 
Weinbauerzeugnissen und die im Weinsektor zu fuhren
den Ein- und Ausgangsbüchcr (ABl. L 106, S. 1). Die 
Verordnung enthalt besondere Bestimmungen über Be
gleitpapiere für den Transport nicht abgefüllter Erzeug
nisse. 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2392/89 des Rates vom 
24. Juli 1989 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die 
Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Trau
benmoste (ABl. L 232, S. 13) sind die Weinerzeuger im 
übrigen verpflichtet, auf einem Etikett anzugeben, wo. der 
Wein erzeugt wurde. 
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Der Hintergrund dieser Frage besteht nach 
dem Vorlagebeschluß darin, daß die Firma 
AGE Bodegas ihr Vorbringen zur Rechtmä
ßigkeit der Verkaufsverweigerung u. a. dar
auf gestützt hat, daß Artikel 34 nur auf die 
handelshemmenden Maßnahmen der Mit
gliedstaaten anwendbar sei und im Verhält
nis zwischen Privatunternehmen keine An
wendung finden könne. 

40. Der Ausgangspunkt dieser Argumenta
tion ist zutreffend, denn aus der Rechtspre
chung des Gerichtshofes folgt, daß sich Ar
tikel 34 nur auf staatliche Maßnahmen be
zieht und nicht auf Verhaltensweisen priva
ter Unternehmen 25. 

Privatunternehmen gehören nicht zu den 
unmittelbaren Adressaten von Artikel 34. Er 
enthält kein Verbot für Unternehmen, durch 
ihre eigenen selbständigen Handlungen den 
freien Warenverkehr zu behindern. Die 
Verkaufsverweigerung der Firma AGE Bo
degas kann daher für sich genommen nicht 
gegen Artikel 34 verstoßen. 

41. Daraus kann jedoch nicht der Schluß 
gezogen werden, daß das Verbot in Artikel 
34 nicht auf andere Weise in einem Rechts
streit zwischen privaten Parteien von Bedeu
tung sein kann. 

Wie erinnerlich, begründete die Firma AGE 
Bodegas ihre Verkaufsverweigerung gegen
über der Firma Promalvin mit dem Hinweis 

darauf, daß die Abfüllpflicht und das daraus 
folgende Verbot des Verkaufs von nicht ab
gefülltem Wein außerhalb der Region Rioja 
dem Verkauf der gewünschten Menge an 
die Firma Promalvin entgegenstünden. 

Außerdem ist daran zu erinnern, daß das 
Tribunal de commerce Brüssel die Klärung 
der Frage für erforderlich hielt, ob die Ver
kaufsverweigerung nach spanischem Recht 
zulässig ist, und daß es in diesem Zusam
menhang ein Ersuchen um Auslegung von 
Artikel 34 für notwendig erachtete, um die 
Frage zu klären, ob die eingeführte Abfüll
pflicht gegen Artikel 34 verstößt. 

Die gemeinschaftsrechtliche Zulässigkeit der 
Abfüllpflicht kann somit nach Ansicht des 
Tribunal de commerce für die Entscheidung 
darüber von Bedeutung sein, ob die Ver
kaufsverweigerung nach spanischem Recht 
zulässig ist. 

42. Nach der Rechtsprechung des Gerichts
hofes besteht kein Zweifel daran, daß sich 
ein einzelner unter derartigen Umständen in 
einem Rechtsstreit vor einem nationalen Ge
richt auf Artikel 34 berufen kann. Artikel 34 
ist unmittelbar anwendbar und begründet 
Rechte der einzelnen, die die Gerichte der 
Mitgliedstaaten zu wahren haben 26. Dies 
hat zur Folge, daß sich einzelne auch in 
Rechtsstreitigkeiten mit anderen , Privatper
sonen auf Artikel 34 berufen können, um 
die Zulässigkeit derjenigen Maßnahmen 
staatlicher Behörden prüfen zu lassen, die 
für die Entscheidung des fraglichen Rechts
streits zwischen den Privatpersonen von Be
deutung sind. 

25 — Vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Oktober 1987 
in der Rechtssache 311/85 ( W R Vereniging van Vlaamse 
Reisbureaus, Slg. 1987, 3801). 

26 — Vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofes vom 29. November 
1978 in der Rechtssache 83/78 (Pigs Marketing Board, 
Slg. 1978, 2347). 
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In der Rechtsprechung des Gerichtshofes 
gibt es zahlreiche Beispiele, bei denen Arti
kel 30 EWG-Vertrag diese Wirkung in 
Rechtssachen zwischen Privatpersonen vor 
den nationalen Gerichten zuerkannt wurde. 
Ich verweise insoweit nur auf das Urteil des 
Gerichtshofes vom 10. November 1982, 
Walter Rau Lebensmittelwerke 27, und die 
umfangreiche Rechtsprechung des Gerichts
hofes zur Bedeutung von Artikel 30 in Fäl
len, in denen sich einzelne auf Ansprüche 
aus nationalen Kartellgesetzen als Rechts
grundlage für die Schaffung eines Verbots 
von Parallelimporten berufen haben. 

Es besteht kein Grund, in diesem Zusam
menhang bei Artikel 34 anders zu verfahren 
als bei Artikel 30 28. 

43. Daher ist festzustellen, daß das Tribu
nal de commerce Brüssel Artikel 34 anzu

wenden hat, wenn es darüber entscheidet, 
ob die spanische Abfüllpflicht, mit der die 
Firma AGE Bodegas ihre Verkaufsverweige
rung begründet, rechtmäßig ist. 

44. Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, 
daß die gemeinschaftsrechtliche Unzulässig
keit der Abfüllpflicht nicht zwingend dazu 
führt, daß auch die Verkaufsverweigerung 
der Firma AGE Bodegas gegenüber der 
Firma Promalvin rechtswidrig ist. Diese 
Frage ist anhand des spanischen Rechts zu 
entscheiden, und es läßt sich nicht ausschlie
ßen, daß die Verkaufsverweigerung nach 
spanischem Recht zulässig sein könnte, 
selbst wenn die Abfüllpflicht gegen das Ge
meinschaftsrecht verstößt. Wie die Kommis
sion in ihren schriftlichen Erklärungen aus
geführt hat, können nach spanischem Recht 
Gründe bestehen, aus denen die Verkaufs
verweigerung unabhängig von der Unzuläs
sigkeit der Abfüllpflicht zulässig ist. 

Vorgeschlagene Antwort auf die vorgelegten Fragen 

45. Aus den genannten Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, die Fragen des 
Tribunal de commerce Brüssel wie folgt zu beantworten: 

1) Eine nationale Regelung wie die in der Region Rioja geltende, die die Abfül
lung von Qualitätsweinen in Flaschen in dieser Region vorschreibt, verstößt ge
gen Artikel 34 EWG-Vertrag. 

2) Artikel 34 ist auch in Rechtsstreitigkeiten vor den nationalen Gerichten zwi
schen Privatpersonen unmittelbar anwendbar und kann somit als Grundlage für 
die Prüfung der gemeinschaftsrechtlichen Zulässigkeit nationaler staatlicher 
Maßnahmen herangezogen werden, die für die Entscheidung von Rechtsstrei
tigkeiten vor den nationalen Gerichten von Bedeutung sind. 

27 — Rechtssache 261/81 (Slg. 1982, 3961). 

28 — Dies wird bestätigt durch das Urteil des Gerichtshofes vom 
10. März 1983 m der Rechtssache 172/82 (Inter-Huiles, 
Slg. 1983, 555), in dem Anikei 34 in einer Rechtssache 
zwischen Privatpersonen herangezogen wurde, in der es 
um die Frage der Rechtmäßigkeit der bereits erwähnten 
französischen Altölregelung ging. 
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